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Satzung für die Erhebung der Hundesteuer 
(Hundesteuersatzung - HStS) 

 
Vom 08.12.2020 

 
 
Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
Steuertatbestand 

 
1Das Halten eines über vier Monate alten Hundes im Gebiet der Stadt Viechtach unterliegt 
einer gemeindlichen Jahresaufwandsteuer nach Maßgabe dieser Satzung. 2Maßgebend ist 
das Kalenderjahr. 
 
 

§ 2 
Steuerfreiheit 

 
Steuerfrei ist das Halten von 
 
1. Hunden allein zu Erwerbszwecken, insbesondere das Halten von 
 

a) Hunden in Tierhandlungen, 
 

b) Hunden, die zur Bewachung von zu Erwerbszwecken gehaltenen Herden notwendig 
sind und zu diesem Zwecke gehalten werden, 

 
2. Hunden des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariter-Bundes, des Malteser 

Hilfsdienstes, der Johanniter-Unfall-Hilfe oder des Technischen Hilfswerks, die aus-
schließlich der Durchführung der diesen Organisationen obliegenden Aufgaben dienen, 

 
3. Hunden ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben, 
 
4. Hunden, die von Mitgliedern der Truppen oder eines zivilen Gefolges verbündeter Statio-

nierungsstreitkräfte sowie deren Angehörigen gehalten werden, 
 
5. Hunden, die von Angehörigen ausländischer diplomatischer oder berufskonsularischer 

Vertretungen in der Bundesrepublik Deutschland gehalten werden, 
 
6. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in Tierasylen oder ähnlichen 

Einrichtungen untergebracht sind, 
 
7. Hunden, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen bestanden haben und als 

Rettungshunde für den Zivilschutz, den Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst zur 
Verfügung stehen, 

 
8. Hunden, die für Blinde, Taube, Schwerhörige oder völlig Hilflose unentbehrlich sind und 
 
9. Hunden, die aus einem nach den Vorschriften der Abgabenordnung (AO) als steuerbe-

günstigt anerkannten und mit öffentlichen Mitteln gefördertem inländischen Tierheim oder 
Tierasyl stammen und vom Halter von dort in seinen Haushalt aufgenommen wurden; die 
Steuerbefreiung wird hier für einen Zeitraum von zwölf Monaten gewährt.  
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§ 3 
Steuerschuldner, Haftung 

 
(1) 1Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. 2Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen 

Interesse oder im Interesse seiner Haushalts- oder Betriebsangehörigen aufgenommen 
hat. 3Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen 
hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält. 4Alle in einen Haushalt oder einen Betrieb 
aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten. 

 
(2) Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere Hunde, sind sie Gesamt-

schuldner. 
 
(3) Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes für die Steuer. 
 
 

§ 4  
Wegfall der Steuerpflicht, Anrechnung 

 
(1) Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen in weniger als drei aufeinander fol-

genden Monaten im Kalenderjahr erfüllt werden. 
 
(2) 1Tritt an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten Hundes, für den die Steuerpflicht 

im Kalenderjahr bereits entstanden und nicht nach Abs. 1 entfallen ist, bei demselben 
Halter ein anderer Hund, entfällt für dieses Kalenderjahr die weitere Steuerpflicht für den 
anderen Hund. 2Tritt in den Fällen des Satzes 1 an die Stelle eines verstorbenen oder 
veräußerten Hundes ein Kampfhund, entsteht für dieses Kalenderjahr hinsichtlich dieses 
Kampfhundes eine weitere Steuerpflicht mit einem Steuersatz in Höhe der Differenz aus 
dem erhöhten Steuersatz für Kampfhunde und dem Steuersatz, der für den verstorbenen 
oder veräußerten Hund gegolten hat. 

 
(3) 1Ist die Steuerpflicht eines Hundehalters für das Halten eines Hundes für das Kalenderjahr 

oder für einen Teil des Kalenderjahres bereits in einer anderen Gemeinde der Bundesre-
publik Deutschland entstanden und nicht später wieder entfallen, ist die erhobene Steuer 
auf die Steuer anzurechnen, die dieser Hundehalter für das Kalenderjahr nach dieser Sat-
zung zu zahlen hat. 2Mehrbeträge werden nicht erstattet. 

 
 

§ 5 
Steuermaßstab und Steuersatz 

 
(1) Die Steuer beträgt 
 

1. für den ersten Hund 50,00 Euro 
 

2. für jeden weiteren Hund 100,00 Euro 
 
(2) Für Kampfhunde im Sinne des § 5a beträgt die Steuer für jeden Hund 500,00 Euro. 
 
(3) 1Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 2 gewährt wird, sind bei der Berechnung der 

Anzahl der Hunde nicht anzusetzen. 2Hunde, für die die Steuer nach § 6 ermäßigt wird, 
gelten als erste Hunde.  
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§ 5a 
Kampfhunde 

 
(1) 1Kampfhunde sind Hunde, bei denen auf Grund rassenspezifischer Merkmale, Zucht und 

Ausbildung von einer gesteigerten Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen 
oder Tieren auszugehen ist. 2Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift sind alle in § 1 der 
Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit genannten Ras-
sen und Gruppen von Hunden sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen 
Hunden. 

 
(2) Der erhöhte Steuersatz nach § 5 Abs. 2 ist auch für die in § 1 Abs. 2 der Verordnung über 

Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit genannten Hunderassen maßge-
bend, für die der Nachweis erbracht wurde, dass eine gesteigerte Aggressivität und Ge-
fährlichkeit gegenüber Menschen und Tieren nicht besteht. 

 
 

§ 5b 
Übergangsregelung 

 
1Für die in § 1 Abs. 2 der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefähr-
lichkeit genannten Hunde mit positivem Wesenstest und ausgestelltem Negativzeugnis be-
stimmt sich der Steuersatz nach § 5 Abs. 1, wenn die Hunde im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Satzung bei der Stadt Viechtach bereits steuerlich erfasst waren. 2§ 6 findet Anwen-
dung. 
 
 

§ 6 
Steuerermäßigung 

 
1Die Steuer ist auf 15,00 Euro ermäßigt für Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern 
oder Inhabern eines Jagdscheines ausschließlich oder überwiegend zur Ausübung der Jagd 
oder des Jagd- oder Forstschutzes gehalten werden, sofern nicht die Hundehaltung steuerfrei 
ist. 2Die Steuerermäßigung tritt nur ein, wenn die Hunde die Brauchbarkeitsprüfung oder eine 
ihr gleichgestellte Prüfung nach § 21 der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Jagd-
gesetzes (AVBayJG) mit Erfolg abgelegt haben. 
 
 

§ 7 
Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung und Steuerermäßigung 

 
(1) 1Steuerermäßigungen werden auf Antrag gewährt. 2Der Antrag ist bis zum Ende des Ka-

lenderjahres zu stellen, für das die Steuerermäßigung begehrt wird. 3In dem Antrag sind 
die Voraussetzungen für die Steuerermäßigung darzulegen und auf Verlangen der Stadt 
Viechtach glaubhaft zu machen. 4Maßgebend für die Steuerermäßigung sind die Verhält-
nisse zu Beginn des Kalenderjahres. 5Beginnt die Hundehaltung erst im Laufe des Kalen-
derjahres, ist dieser Zeitpunkt entscheidend. 

 
(2) 1Für Kampfhunde wird keine Steuerbefreiung nach § 2 und keine Steuerermäßigung nach 

§ 6 gewährt. 2Die Steuerermäßigung nach § 6 kann nur für jeweils einen Hund des Steu-
erpflichtigen beansprucht werden.  
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§ 8 
Entstehen der Steuerpflicht 

 
Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des jeweiligen Kalenderjahres oder – wenn der Steuer-
tatbestand erst im Verlauf eines Kalenderjahres verwirklicht wird – mit Beginn des Tages, an 
dem der Steuertatbestand verwirklicht wird. 
 
 

§ 9 
Fälligkeit der Steuer 

 
Die Steuerschuld ist mit der auf das Kalenderjahr entfallenden Steuer fällig am 1. März eines 
jeden Kalenderjahres, frühestens jedoch einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbe-
scheids. 
 
 

§ 10 
Anzeigepflichten und sonstige Pflichten 

 
(1) Wer einen über vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb eines Monats nach An-

schaffung unter Angabe von Herkunft, Alter und Rasse sowie unter Angabe, ob die Hun-
dehaltung zu einem Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter Vorlage 
geeigneter Nachweise der Stadt Viechtach melden. 

 
(2) Wer einen unter vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb eines Monats nach Voll-

endung des vierten Lebensmonats des Hundes unter Angabe von Herkunft, Alter und 
Rasse sowie unter Angabe, ob die Hundehaltung zu einem Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, 
und gegebenenfalls unter Vorlage geeigneter Nachweise der Stadt Viechtach melden. 

 
(3) 1Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hundes gibt die Stadt Viechtach eine 

Hundesteuermarke aus, die der Hund außerhalb der Wohnung des Hundehalters oder 
seines umfriedeten Grundbesitzes stets tragen muss. 2Der Hundehalter ist verpflichtet, 
einem Beauftragten der Stadt Viechtach die Steuermarke auf Verlangen vorzuzeigen; 
werden andere Personen als der Hundehalter mit dem Hund angetroffen, sind auch diese 
Personen hierzu verpflichtet. 

 
(4) 1Der steuerpflichtige Hundehalter (§ 3) soll den Hund innerhalb eines Monats bei der Stadt 

Viechtach abmelden, wenn er ihn veräußert oder sonst abgeschafft hat, wenn der Hund 
abhandengekommen oder tot ist oder wenn der Halter aus der Gemeinde weggezogen 
ist. 2Mit der Abmeldung des Hundes ist die noch vorhandene Hundesteuermarke an die 
Stadt Viechtach zurückzugeben. 

 
(5) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung weg, ist das 

der Stadt Viechtach innerhalb eines Monats nach Wegfall anzuzeigen.  



Gz. 2.0/0280/087807 Seite 6 von 6 

§ 11 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
1Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Satzung für die Erhebung der 
Hundesteuer (Hundesteuersatzung) vom 02.12.2014, zuletzt geändert durch Satzung vom 
02.06.2015 außer Kraft. 
 
 
Viechtach, 08.12.2020 
STADT VIECHTACH 
 
 
 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 


	§ 1 Steuertatbestand
	§ 2 Steuerfreiheit
	§ 3 Steuerschuldner, Haftung
	§ 4  Wegfall der Steuerpflicht, Anrechnung
	§ 5 Steuermaßstab und Steuersatz
	§ 5a Kampfhunde
	§ 5b Übergangsregelung
	§ 6 Steuerermäßigung
	§ 7 Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung und Steuerermäßigung
	§ 8 Entstehen der Steuerpflicht
	§ 9 Fälligkeit der Steuer
	§ 10 Anzeigepflichten und sonstige Pflichten
	§ 11 Inkrafttreten, Außerkrafttreten




V I T A b l . N r . 9 / 2 0 2 0


Amtsblatt 
der Stadt Viechtach 


Nr. 9 / 2020


Datum der Herausgabe: 11.12.2020


Vorgang-Nummer: 004571 


Dokumenten-Nummer: 087899


Das Amtsblatt ist kostenlos per E-Mail oder als Download unter www.viechtach.de/amtsblatt 
beziehbar. Wenn Sie über ein neues Amtsblatt informiert werden möchten, melden Sie sich 
bitte an unter: hauptamt@viechtach.de 


Verantwortlicher Herausgeber: 


Stadt Viechtach 
Hauptamt 
Mönchshofstraße 31 
94234 Viechtach 
Erscheint nach Bedarf, anzeigenfrei, bei Ausfall kein Ersatzanspruch 
Einzelbezugspreis als Print-Ausgabe: 2,00 € pro Einzelausgabe einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer 
Verantwortlich für den Inhalt ist der jeweilige Verfasser der Bekanntmachung. 



http://www.viechtach.de/amtsblatt

mailto:hauptamt@viechtach.de





V I T A b l . N r . 9 / 2 0 2 0


Inhaltsverzeichnis 


Bekanntmachung Widerspruchsrecht  gemäß § 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz


Satzung für die Erhebung der Hundesteuer (Hundesteuersatzung - HStS


Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung des Friedhofs und der 
Bestattungseinrichtungen der Stadt Viechtach (Friedhofssatzung - FS)







Stadt Viechtach 
Geschäftszeichen 
5.1/1500/087600 


Bekanntmachung 


Widerspruchsrecht gemäß § 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz: 


Die Meldebehörde ist berechtigt, bestimmte Auskünfte an Dritte zu erteilen. 
Die Betroffenen können jedoch der Übermittlung ihrer Daten durch das 
Einwohnermeldeamt widersprechen bei folgenden Auskünften: 


 Alters- und Ehejubilare 


Auskunft aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, 
Presse oder Rundfunk über Familienname, Vorname, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum 
und Art des Jubiläums. 
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 
100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes
folgende Ehejubiläum.


 Adressbuchverlage 


Auskunft zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, über 
Familienname, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften. Die übermittelten 
Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in 
Buchform) verwendet werden.  


 Auskunft an Parteien 


Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher 
und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden 
Monaten Auskunft erteilen über Familienname, Vornamen, Doktorgrad und 
derzeitige Anschriften sowie, sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache 
(Einfache Melderegisterauskunft). 


Eine Erteilung dieser Auskünfte erfolgt nicht, wenn eine Auskunftssperre vorliegt oder 
die Betroffenen der Übermittlung ihrer Daten widersprochen haben. Wer von seinem 
Widerspruchsrecht Gebrauch machen will, wird gebeten, dies dem Bürgeramt der Stadt 
Viechtach mitzuteilen. 


Viechtach, 03.12.2020 
STADT VIECHTACH 


Wittmann 
1. Bürgermeister Veröffentlichung im Amtsblatt: 







Gz. 2.0/0280/086424 Seite 1 von 5 


Satzung für die Erhebung der Hundesteuer 
(Hundesteuersatzung - HStS) 


Vom 08.12.2020 


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
folgende Satzung: 


§ 1
Steuertatbestand 


1Das Halten eines über vier Monate alten Hundes im Gebiet der Stadt Viechtach unterliegt 
einer gemeindlichen Jahresaufwandsteuer nach Maßgabe dieser Satzung. 2Maßgebend ist 
das Kalenderjahr. 


§ 2
Steuerfreiheit 


Steuerfrei ist das Halten von 


1. Hunden allein zu Erwerbszwecken, insbesondere das Halten von


a) Hunden in Tierhandlungen,


b) Hunden, die zur Bewachung von zu Erwerbszwecken gehaltenen Herden notwendig
sind und zu diesem Zwecke gehalten werden,


2. Hunden des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariter-Bundes, des Malteser
Hilfsdienstes, der Johanniter-Unfall-Hilfe oder des Technischen Hilfswerks, die aus-
schließlich der Durchführung der diesen Organisationen obliegenden Aufgaben dienen,


3. Hunden ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben,


4. Hunden, die von Mitgliedern der Truppen oder eines zivilen Gefolges verbündeter Statio-
nierungsstreitkräfte sowie deren Angehörigen gehalten werden,


5. Hunden, die von Angehörigen ausländischer diplomatischer oder berufskonsularischer
Vertretungen in der Bundesrepublik Deutschland gehalten werden,


6. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in Tierasylen oder ähnlichen
Einrichtungen untergebracht sind,


7. Hunden, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen bestanden haben und als
Rettungshunde für den Zivilschutz, den Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst zur
Verfügung stehen,


8. Hunden, die für Blinde, Taube, Schwerhörige oder völlig Hilflose unentbehrlich sind und


9. Hunden, die aus einem nach den Vorschriften der Abgabenordnung (AO) als steuerbe-
günstigt anerkannten und mit öffentlichen Mitteln gefördertem inländischen Tierheim oder
Tierasyl stammen und vom Halter von dort in seinen Haushalt aufgenommen wurden; die
Steuerbefreiung wird hier für einen Zeitraum von zwölf Monaten gewährt.
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§ 3 
Steuerschuldner, Haftung 


 
(1) 1Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. 2Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen 


Interesse oder im Interesse seiner Haushalts- oder Betriebsangehörigen aufgenommen 
hat. 3Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen 
hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält. 4Alle in einen Haushalt oder einen Betrieb 
aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten. 


 
(2) Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere Hunde, sind sie Gesamt-


schuldner. 
 
(3) Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes für die Steuer. 
 
 


§ 4  
Wegfall der Steuerpflicht, Anrechnung 


 
(1) Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen in weniger als drei aufeinander fol-


genden Monaten im Kalenderjahr erfüllt werden. 
 
(2) 1Tritt an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten Hundes, für den die Steuerpflicht 


im Kalenderjahr bereits entstanden und nicht nach Abs. 1 entfallen ist, bei demselben 
Halter ein anderer Hund, entfällt für dieses Kalenderjahr die weitere Steuerpflicht für den 
anderen Hund. 2Tritt in den Fällen des Satzes 1 an die Stelle eines verstorbenen oder 
veräußerten Hundes ein Kampfhund, entsteht für dieses Kalenderjahr hinsichtlich dieses 
Kampfhundes eine weitere Steuerpflicht mit einem Steuersatz in Höhe der Differenz aus 
dem erhöhten Steuersatz für Kampfhunde und dem Steuersatz, der für den verstorbenen 
oder veräußerten Hund gegolten hat. 


 
(3) 1Ist die Steuerpflicht eines Hundehalters für das Halten eines Hundes für das Kalenderjahr 


oder für einen Teil des Kalenderjahres bereits in einer anderen Gemeinde der Bundesre-
publik Deutschland entstanden und nicht später wieder entfallen, ist die erhobene Steuer 
auf die Steuer anzurechnen, die dieser Hundehalter für das Kalenderjahr nach dieser Sat-
zung zu zahlen hat. 2Mehrbeträge werden nicht erstattet. 


 
 


§ 5 
Steuermaßstab und Steuersatz 


 
(1) Die Steuer beträgt 
 


1. für den ersten Hund 50,00 Euro 
 


2. für jeden weiteren Hund 100,00 Euro 
 
(2) Für Kampfhunde im Sinne des § 5a beträgt die Steuer für jeden Hund 500,00 Euro. 
 
(3) 1Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 2 gewährt wird, sind bei der Berechnung der 


Anzahl der Hunde nicht anzusetzen. 2Hunde, für die die Steuer nach § 6 ermäßigt wird, 
gelten als erste Hunde.  
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§ 5a 
Kampfhunde 


 
(1) 1Kampfhunde sind Hunde, bei denen auf Grund rassenspezifischer Merkmale, Zucht und 


Ausbildung von einer gesteigerten Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen 
oder Tieren auszugehen ist. 2Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift sind alle in § 1 der 
Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit genannten Ras-
sen und Gruppen von Hunden sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen 
Hunden. 


 
(2) Der erhöhte Steuersatz nach § 5 Abs. Abs. 2 ist auch für die in § 1 Abs. 2 der Verordnung 


über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit genannten Hunderassen 
maßgebend, für die der Nachweis erbracht wurde, dass eine gesteigerte Aggressivität und 
Gefährlichkeit gegenüber Menschen und Tieren nicht besteht. 


 
 


§ 5b 
Übergangsregelung 


 
1Für die in § 1 Abs. 2 der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefähr-
lichkeit genannten Hunde mit positivem Wesenstest und ausgestelltem Negativzeugnis be-
stimmt sich der Steuersatz nach § 5 Abs. 1, wenn die Hunde im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Satzung bei der Stadt Viechtach bereits steuerlich erfasst waren. 2§ 6 findet Anwen-
dung. 
 
 


§ 6 
Steuerermäßigung 


 
1Die Steuer ist auf 15,00 Euro ermäßigt für Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern 
oder Inhabern eines Jagdscheines ausschließlich oder überwiegend zur Ausübung der Jagd 
oder des Jagd- oder Forstschutzes gehalten werden, sofern nicht die Hundehaltung steuerfrei 
ist. 2Die Steuerermäßigung tritt nur ein, wenn die Hunde die Brauchbarkeitsprüfung oder eine 
ihr gleichgestellte Prüfung nach § 21 der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Jagd-
gesetzes (AVBayJG) mit Erfolg abgelegt haben. 
 
 


§ 7 
Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung und Steuerermäßigung 


 
(1) 1Steuerermäßigungen werden auf Antrag gewährt. 2Der Antrag ist bis zum Ende des Ka-


lenderjahres zu stellen, für das die Steuerermäßigung begehrt wird. 3In dem Antrag sind 
die Voraussetzungen für die Steuerermäßigung darzulegen und auf Verlangen der Stadt 
Viechtach glaubhaft zu machen. 4Maßgebend für die Steuerermäßigung sind die Verhält-
nisse zu Beginn des Kalenderjahres. 5Beginnt die Hundehaltung erst im Laufe des Kalen-
derjahres, ist dieser Zeitpunkt entscheidend. 


 
(2) 1Für Kampfhunde wird keine Steuerbefreiung nach § 2 und keine Steuerermäßigung nach 


§ 6 gewährt. 2Die Steuerermäßigung nach § 6 kann nur für jeweils einen Hund des Steu-
erpflichtigen beansprucht werden.  







Gz. 2.0/0280/086424 Seite 4 von 5 


§ 8 
Entstehen der Steuerpflicht 


 
Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des jeweiligen Kalenderjahres oder – wenn der Steuer-
tatbestand erst im Verlauf eines Kalenderjahres verwirklicht wird – mit Beginn des Tages, an 
dem der Steuertatbestand verwirklicht wird. 
 
 


§ 9 
Fälligkeit der Steuer 


 
Die Steuerschuld ist mit der auf das Kalenderjahr entfallenden Steuer fällig am 1. März eines 
jeden Kalenderjahres, frühestens jedoch einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbe-
scheids. 
 
 


§ 10 
Anzeigepflichten und sonstige Pflichten 


 
(1) Wer einen über vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb eines Monats nach An-


schaffung unter Angabe von Herkunft, Alter und Rasse sowie unter Angabe, ob die Hun-
dehaltung zu einem Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter Vorlage 
geeigneter Nachweise der Stadt Viechtach melden. 


 
(2) Wer einen unter vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb eines Monats nach Voll-


endung des vierten Lebensmonats des Hundes unter Angabe von Herkunft, Alter und 
Rasse sowie unter Angabe, ob die Hundehaltung zu einem Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, 
und gegebenenfalls unter Vorlage geeigneter Nachweise der Stadt Viechtach melden. 


 
(3) 1Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hundes gibt die Stadt Viechtach eine 


Hundesteuermarke aus, die der Hund außerhalb der Wohnung des Hundehalters oder 
seines umfriedeten Grundbesitzes stets tragen muss. 2Der Hundehalter ist verpflichtet, 
einem Beauftragten der Stadt Viechtach die Steuermarke auf Verlangen vorzuzeigen; 
werden andere Personen als der Hundehalter mit dem Hund angetroffen, sind auch diese 
Personen hierzu verpflichtet. 


 
(4) 1Der steuerpflichtige Hundehalter (§ 3) soll den Hund innerhalb eines Monats bei der Stadt 


Viechtach abmelden, wenn er ihn veräußert oder sonst abgeschafft hat, wenn der Hund 
abhandengekommen oder tot ist oder wenn der Halter aus der Gemeinde weggezogen 
ist. 2Mit der Abmeldung des Hundes ist die noch vorhandene Hundesteuermarke an die 
Stadt Viechtach zurückzugeben. 


 
(5) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung weg, ist das 


der Stadt Viechtach innerhalb eines Monats nach Wegfall anzuzeigen.  
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§ 11 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 


 
1Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Satzung für die Erhebung der 
Hundesteuer (Hundesteuersatzung) vom 02.12.2014, zuletzt geändert durch Satzung vom 
02.06.2015 außer Kraft. 
 
 
Viechtach, 08.12.2020 
STADT VIECHTACH 
 
 
gez. 
Franz Wittmann 
erster Bürgermeister 







Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung des Friedhofs 
und der Bestattungseinrichtungen der Stadt Viechtach (Friedhofssatzung - FS) 


vom 07.12.2020 


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 sowie Abs. 2 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) folgende Satzung: 


§ 1
Änderung der Friedhofssatzung 


Die Satzung über die Benutzung des Friedhofs und der Bestattungseinrichtungen der Stadt 
Viechtach (Friedhofssatzung – FS) vom 16.01.2018 wird wie folgt geändert: 


Nach § 17 wird folgender § 17a neu eingefügt: 


„§ 17a 
Verbot von Grabsteinen aus ausbeuterischer Kinderarbeit 


Grabsteine und Grabeinfassungen aus Naturstein dürfen nur aufgestellt werden, wenn sie ohne 
schlimmste Formen von Kinderarbeit im Sinne von Art. 3 des Übereinkommens Nr. 182 der 
Internationalen Arbeitsorganisation vom 17. Juni 1999 über das Verbot und unverzügliche 
Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit (BGBl. 2001 II S. 1290, 
1291) hergestellt worden sind und hierfür ein Nachweis gemäß Art. 9a Abs. 2 BestG in der 
jeweils geltenden Fassung vorgelegt wird. Die Herstellung im Sinne dieser Vorschrift umfasst 
sämtliche Bearbeitungsschritte von der Gewinnung des Natursteins bis zum Endprodukt. Eines 
Nachweises gemäß Satz 1 bedarf es nicht, wenn der Letztveräußerer glaubhaft macht, dass die 
Grabsteine oder Grabeinfassungen aus Naturstein oder deren Rohmaterial vor dem 1. 
September 2016 in das Bundesgebiet eingeführt wurden.“ 


Nach § 19 Abs. 3 Buchst. b) Satz 2 wird folgender Satz 3 neu eingefügt: 


„Tropenhölzer und andere nicht einheimische Hölzer sind nur zulässig, wenn Sie gemäß den 
Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 995/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Oktober 2010 über die Verpflichtungen von Marktteilnehmern, die Holz und 
Holzerzeugnisse in Verkehr bringen (Holzhandelsverordnung) in der jeweils gültigen Fassung 
legal geschlagen und in Verkehr gebracht wurden.“ 


§ 2
Inkrafttreten 


Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 


Viechtach, 11.12.2020 
STADT VIECHTACH 


Franz Wittmann 
1. Bürgermeister
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Satzung für die Erhebung der Hundesteuer
(H u ndesteuersatzung - HStS)


Vom 08.12.2020


Die Stadt Viechtach erlässt aufgrund Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG)
folgende Satzung:


s1
Steuertatbestand


lDas Halten eines über vier Monate alten Hundes im Gebiet der Stadt Viechtach unterliegt
einer gemeindlichen Jahresaufwandsteuer nach Maßgabe dieser Satzung. 2Maßgebend ist
das Kalenderjahr.


s2
Steuerfreiheit


Steuerfrei ist das Halten von


1. Hunden allein zu Erwerbszwecken, insbesondere das Halten von


a) Hunden in Tierhandlungen,


b) Hunden, die zur Bewachung von zu Erwerbszwecken gehaltenen Herden notwendig
sind und zu diesem Zwecke gehalten werden,


2. Hunden des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariter-Bundes, des Malteser
Hilfsdienstes, der Johanniter-Unfall-Hilfe oder des Technischen Hilfswerks, die aus-
schließlich der Durchführung der diesen Organisationen obliegenden Aufgaben dienen,


3. Hunden ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben,


4. Hunden, die von Mitgliedern der Truppen oder eines zivilen Gefolges verbündeter Statio-
nierungsstreitkräfte sowie deren Angehörigen gehalten werden,


5. Hunden, die von Angehörigen ausländischer diplomatischer oder berufskonsularischer
Vertretungen in der Bundesrepublik Deutschland gehalten werden,


6. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in Tierasylen oder ähnlichen
Einrichtungen untergebracht sind,


7. Hunden, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen bestanden haben und als
Rettungshunde für den Zivilschutz, den Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst zur
Verfügung stehen,


L Hunden, die ftir Blinde, Taube, Schwerhörige oder völlig Hilflose unentbehrlich sind und


9. Hunden, die aus einem nach den Vorschriften der Abgabenordnung (AO) als steuerbe-
günstigt anerkannten und mit öffentlichen Mitteln gefördertem inländischen Tierheim oder
Tierasyl stammen und vom Halter von dort in seinen Haushalt aufgenommen wurden; die
Steuerbefreiung wird hier fl¡r einen Zeitraum von zwölf Monaten gewährt.
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s3
Steuerschu ldner, Haftung


(1) lsteuerschuldner ist der Halter des Hundes. 2Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen
lnteresse oder im lnteresse seiner Haushalts- oder Betriebsangehörigen aufgenommen
hat. sAls Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Venryahrung genommen
hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält. 4Alle in einen Haushalt oder einen Betrieb
aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten.


(2) Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere Hunde, sind sie Gesamt-
schuldner.


(3) Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes für die Steuer


s4
Wegfall der Steuerpflicht, Anrechnung


(1) Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen in weniger als drei aufeinander fol-
genden Monaten im Kalenderjahr erfüllt werden.


(2) lTritt an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten Hundes, für den die Steuerpflicht
im Kalenderjahr bereits entstanden und nicht nach Abs. 1 entfallen ist, bei demselben
Halter ein anderer Hund, entfällt für dieses Kalenderjahr die weitere Steuerpflicht für den
anderen Hund. 2Tritt in den Fällen des Satzes 1 an die Stelle eines verstorbenen oder
veräußerten Hundes ein Kampfhund, entsteht ftrr dieses Kalenderjahr hinsichtlich dieses
Kampfhundes eine weitere Steuerpflicht mit einem Steuersatz in Höhe der Differenz aus
dem erhöhten Steuersatz für Kampfhunde und dem Steuersatz, der für den verstorbenen
oder veräußerten Hund gegolten hat.


(3) llst die Steuerpflicht eines Hundehalters für das Halten eines Hundes für das Kalenderjahr
oder für einen Teil des Kalenderjahres bereits in einer anderen Gemeinde der Bundesre-
publik Deutschland entstanden und nicht später wieder entfallen, ist die erhobene Steuer
auf die Steuer anzurechnen, die dieser Hundehalter für das Kalenderjahr nach dieser Sat-
zungzu zahlen hat. 2Mehrbeträge werden nicht erstattet.


s5
Steuermaßstab und Steuersatz


(1) Die Steuer beträgt


1. für den ersten Hund 50,00 Euro


2. für jeden weiteren Hund 100,00 Euro


(2) Für Kampfhunde im Sinne des S 5a beträgt die Steuer für jeden Hund 500,00 Euro.


(3) lHunde, für die eine Steuerbefreiung nach $ 2 gewåhrt wird, sind bei der Berechnung der
Anzahl der Hunde nicht anzusetzen. 2Hunde, für die die Steuer nach $ 6 ermäßigt wird,
gelten als erste Hunde.
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$5a
Kampfhunde


(1) lKampfhunde sind Hunde, bei denen auf Grund rassenspezifischer Merkmale, Zucht und
Ausbildung von einer gesteigerten Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen
oder Tieren auszugehen ist. 2Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift sind alle in $ 1 der
Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit genannten Ras-
sen und Gruppen von Hunden sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen
Hunden.


(2) Der erhöhte Steuersatz nach $ 5 Abs. Abs. 2 ist auch für die in $ 1 Abs. 2 der Verordnung
über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit genannten Hunderassen
maßgebend, fiir die der Nachweis erbracht wurde, dass eine gesteigerte Aggressivität und
Gefährlichkeit gegenüber Menschen und Tieren nicht besteht.


.. ssb
Ubergangsregelung


rFür die in g 1 Abs. 2 der Verordnung über Hunde mit gesteigerterAggressivität und Gefähr-
lichkeit genannten Hunde mit positivem Wesenstest und ausgestelltem Negativzeugnis be-
stimmt sich der Steuersatz nach $ 5 Abs. 1, wenn die Hunde im Zeitpunkt des lnkraftretens
dieser Satzung bei der Stadt Viechtach bereits steuerlich erfasst waren. 2$ 6 findet Anwen-
dung.


$6
Steuerermäßigung


lDie Steuer ist auf 15,00 Euro ermäßigt für Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern
oder lnhabern eines Jagdscheines ausschließlich oder übenryiegend zur Ausübung der Jagd
oder des Jagd- oder Forstschutzes gehalten werden, sofern nicht die Hundehaltung steuerfrei
ist. 2Die Steuerermäßigung tritt nur ein, wenn die Hunde die Brauchbarkeitsprüfung oder eine
ihr gleichgestellte Prüfung nach $ 21 der Verordnung zurAusführung des Bayerischen Jagd-
gesetzes (AVBayJG) mit Erfolg abgelegt haben.


s7
Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung und Steuerermäßigung


(1) lSteuerermäßigungen werden auf Antrag gewährt. 2Der Antrag ist bis zum Ende des Ka-
lenderjahres zu stellen, fúr das die Steuerermäßigung begehrt wird. 3ln dem Antrag sind
die Voraussetzungen f[¡r die Steuerermäßigung dazulegen und auf Verlangen der Stadt
Viechtach glaubhaft zu machen. 4Maßgebend für die Steuerermäßigung sind die Verhält-
nisse zu Beginn des Kalenderjahres. sBeginnt die Hundehaltung erst im Laufe des Kalen-
derjahres, ist dieser Zeitpunkt entscheidend.


(2) 1Für Kampfhunde wird keine Steuerbefreiung nach $ 2 und keine Steuerermäßigung nach
g 6 gewährt. 2Die Steuerermäßigung nach $ 6 kann nur für jeweils einen Hund des Steu-
erpflichtigen beansprucht werden.
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s8
Entstehen der Steuerpflicht


Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des jeweiligen Kalenderjahres oder - wenn der Steuer-
tatbestand erst im Verlauf eines Kalenderjahres verwirklicht wird - mit Beginn des Tages, an
dem der Steuertatbestand verwirklicht wird.


se
Fälligkeit der Steuer


Die Steuerschuld ist mit der auf das Kalenderjahr entfallenden Steuer fällig am L März eines
jeden Kalenderjahres, frühestens jedoch einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbe-
scheids.


sr0
Anzeigepflichten und sonstige Pflichten


(1) Wer einen über vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb eines Monats nach An-
schaffung unter Angabe von Herkunft, Alter und Rasse sowie unter Angabe, ob die Hun-
dehaltung zu einem Zweck im Sinne des S 2 erfolgt, und gegebenenfalls unter Vorlage
geeigneter Nachweise der Stadt Viechtach melden.


(2) Wer einen unter vier Monate alten Hund hält, muss ihn innerhalb eines Monats nach Voll-
endung des vierten Lebensmonats des Hundes unter Angabe von Herkunft, Alter und
Rasse sowie unterAngabe, ob die Hundehaltung zu einem Zweck im Sinne des $ 2 erfolgt,
und gegebenenfalls unter Vorlage geeigneter Nachweise der Stadt Viechtach melden.


(3) lZur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hundes gibt die Stadt Viechtach eine
Hundesteuermarke aus, die der Hund außerhalb der Wohnung des Hundehalters oder
seines umfriedeten Grundbesitzes stets tragen muss. 2Der Hundehalter ist verpflichtet,
einem Beauftragten der Stadt Viechtach die Steuermarke auf Verlangen vorzuzeigen;
werden andere Personen als der Hundehalter mit dem Hund angetroffen, sind auch diese
Personen hiezu verpflichtet


(4) lDer steuerpflichtige Hundehalter (S 3) soll den Hund innerhalb eines Monats bei der Stadt
Viechtach abmelden, wenn er ihn veräußert oder sonst abgeschafft hat, wenn der Hund
abhandengekommen oder tot ist oder wenn der Halter aus der Gemeinde weggezogen
ist. 2Mit der Abmeldung des Hundes ist die noch vorhandene Hundesteuermarke an die
Stadt Viechtach zurückzugeben.


(5) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung weg, ist das
der Stadt Viechtach innerhalb eines Monats nach Wegfall anzuzeigen.


Gz.2.OlO28OlO86424 Seite 4 von 5







$rr
I n krafttreten, Außerkrafü reten


lDiese Satzung tritt am 01.01 .2021in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Satzung für die Erhebung der
Hundesteuer (Hundesteuersatzung) vom 02.12.2014, zulelzl geändert durch Satzung vom
02.06.2015 außer Kraft.


Viechtach, 08.12.2020
ST VIEC H


erster Bürgermeister
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